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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Zwischen dem Motionär, Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), und dem Finanzminister Ueli
Maurer entbrannte in der Sommersession 2019 ob der Motion des Zürcher Freisinnigen,
die mehr Transparenz in der Verwaltung fordert, eine interessante Diskussion über die
Rolle der Verwaltung. Hans-Ulrich Bigler stellte sich auf den Standpunkt, dass die
Verwaltung im Meinungsbildungsprozess eine wichtige Rolle spiele, weil sie mit ihrem
Wissensvorsprung bei der Beratung von Kommissionen, bei der Beantwortung von
Anfragen oder der Aufbereitung von Informationen Einfluss nehmen könne. Es sei
deshalb wichtig, zumindest von den Kaderangestellten zu wissen, welche
Interessenverbindungen sie hätten. Er fordere deshalb ein Register, das ähnlich wie bei
den Parlamentsmitgliedern diese Interessenbindungen öffentlich einsehbar mache.
Bundesrat Ueli Maurer gab zu Protokoll, dass der Bundesrat Transparenz in der
Verwaltung begrüsse. Auf der Basis des Bundespersonalrechts unterstünden deshalb
Tätigkeiten ausserhalb der beruflichen Anstellung einer Bewilligungspflicht. Zudem
gebe es eine Sicherheitsprüfung bei der Anstellung von Kadern sowie für Mitarbeitende
von Drittfirmen. Für Transparenz sei also gesorgt. Ein Register würde nun aber bei rund
37'000 Angestellten in der Bundesverwaltung und zahlreichen Mitarbeitenden von
Drittfirmen einen riesigen administrativen Aufwand bedeuten. Zudem pochte der
Finanzminister auf Meinungsfreiheit: Es sei ja keine Schande, wenn
Verwaltungsangestellte einer Partei angehörten oder sich für eine NGO engagierten. Die
Vielfalt in der Verwaltung solle durchaus auch durch unterschiedliche politische
Haltungen zum Ausdruck kommen. Mit dem vorgeschlagenen Register würde man aber
vielleicht Gefahr laufen, eine Gesinnungsprüfung vorzunehmen. Es sei eine
Führungsaufgabe, dann einzugreifen, wenn man das Gefühl habe, dass Angestellte nicht
mehr die Interessen das Arbeitgebers wahrnehmen würden. Die Kernfrage müsse
bleiben, ob die Bundesangestellten ihre Arbeitsverträge einhielten oder nicht. 
Auf die Nachfrage Biglers, ob die Parlamentsmitglieder mit der Offenlegung ihrer
Interessenbindung denn eine Gesinnungsprüfung ablegten, erwiderte Ueli Maurer, dass
der Unterschied sei, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewählt seien und
eine politische Funktion hätten. Die Wählerin oder der Wähler wollten deshalb wissen,
welche Interessen mit im Spiel seien. Im Gegensatz dazu hätten Angestellte lediglich ein
Pflichtenheft, das sie zu erfüllen hätten. 
Die Mehrheit des Nationalrats sah indes anscheinend in der Verwaltung eher einen
politischen Akteur, wurde die Motion doch mit 128 zu 59 Stimmen angenommen. Ueli
Maurer schien einzig die geschlossene SP- und die GP-Fraktion sowie die Mehrheit der
BDP-Fraktion, die beiden EVP-Mitglieder sowie einen FDP-Abweichler (Kurt Fluri [SO])
überzeugt zu haben. 1

MOTION
DATUM: 12.06.2019
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2020 diskutierte der Ständerat die von der grossen Kammer
angenommene Motion von Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), mit der dieser mehr
Transparenz in der Verwaltung verlangte. Gleichzeitig behandelten die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter eine Motion ihrer SPK-SR, die als abgeschwächter
Vorschlag der Motion Bigler gedacht war (Mo. 20.3911). Philippe Bauer (fdp, NE) führte
für die Kommission aus, dass deren Mehrheit die Ziele der Idee von Hans-Ulrich Bigler
teile. Es brauche in der Tat mehr Transparenz bei den Kaderangestellten der
Bundesverwaltung. Allerdings seien die Umsetzungsvorschläge in der Motion Bigler zu
spezifisch, gingen zu weit und würden vor allem hohe administrative Kosten nach sich
ziehen. Deshalb habe sich die SPK-SR entschlossen, in einer eigenen Motion lediglich
für die höchsten Kader ab Lohnklasse 30 – das seien rund 800 Angestellte, so Bauer –
ein öffentliches Register mit Interessenbindungen zu verlangen. Die Motion Bigler sei
hingegen abzulehnen. Ueli Maurer bat den Rat, beide Motionen abzulehnen, und
erwähnte, dass insbesondere die Forderungen der Motion Bigler nicht umzusetzen
wären; in der Folge wurde diese von der kleinen Kammer ohne weitere Diskussionen
abgelehnt – genauso wie die Kommissionsmotion, bei der das Stimmenverhältnis
jedoch sehr knapp ausfiel. 2

MOTION
DATUM: 22.09.2020
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Personal

Auf der Liste der abzuschreibenden Postulate und Motionen im entsprechenden
Bericht von 2017 fand sich auch die Motion Gilli (gp, SG). Mit der Anpassung der
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung (RVOV), mit der nicht nur
Mitglieder ausserparlamentarischer Kommissionen, sondern auch Kader der Anstalten
des Bundes ihre Interessenbindungen offenlegen müssen, erachte der Bundesrat die
Motion als erfüllt. Die Revision der RVOV war Anfang 2017 in Kraft getreten und auch die
Räte fanden, dass der ursprünglichen Idee damit Genüge getan sei. 3

MOTION
DATUM: 28.09.2017
MARC BÜHLMANN

Die Motion Feller (fdp, VD), die ein öffentliches Register über Interessenbindungen der
Verwaltung gefordert hätte, wurde zwar mit 77 zu 112 Stimmen relativ deutlich
abgelehnt, – der Waadtländer Freisinnige erhielt zwar fast alle Stimmen der SVP-, aber
nur einen kleinen Teil seiner eigenen Fraktion – eröffnete aber dennoch einen
interessanten Einblick in den unbestrittenen Einfluss der Bundesverwaltung auf die
Politik. Olivier Feller hatte ein Register gefordert, mit dem Transparenz über
Interessenbindungen bei jenen Bundesangestellten hätte hergestellt werden sollen, die
in die Vorbereitung politischer Entscheide involviert sind. Feller argumentierte, dass
wichtige Beamte die Möglichkeit hätten, Gesetzesentwürfen eine bestimmte
ideologische Ausrichtung zu geben. 
Ueli Maurer, der im Nationalrat die ablehnende Haltung des Bundesrats verteidigte,
bestritt dies nicht. Dies ergebe sich auch nur schon aus der sehr grossen Anzahl an
Vorstössen, die nicht vom Bundesrat selber, sondern von der Bundesverwaltung
beurteilt würden. Zwar entscheide die Regierung dann endgültig, aber der politische
Einfluss der Verwaltung habe in den letzten Jahren unbestritten zugenommen. Freilich
würde die Motion Feller an dieser Situation nichts ändern, da die Interessenbindungen
in der Regel bereits bekannt seien oder aber ohne Probleme nachgefragt werden
könnten – etwas, das der Motionär als zu aufwändig bezeichnet hatte. Man könne davon
ausgehen, dass die persönlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesrätinnen
und Bundesräte Parteimitglieder der entsprechenden Partei seien, so Maurer weiter.
Aus persönlicher Erfahrung könne er zudem sagen, dass «politisch anders tickende»
Mitarbeitende zwar ihre Haltung darlegten, aber noch nie versucht hätten, seine
Meinung zu beeinflussen. 4

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

Neben der Motion Bigler (fdp, ZH) debattierte der Ständerat in der Herbstsession 2020
auch die Motion seiner SPK-SR, mit der diese ein öffentliches Register der
Nebenbeschäftigungen von höheren Kadern in der Bundesverwaltung forderte. Die
vom Nationalrat im Juni 2019 angenommene Motion Bigler (Mo. 17.4127) war der
Kommission zu weit gegangen, forderte sie doch im Gegensatz zum eigenen Vorstoss
die Offenlegung von Interessenbindungen sämtlicher Kaderangestellten in der
Verwaltung. Überdies sah die Kommission ein solches Register auch mit zu hohem
administrativen Aufwand verbunden. Allerdings hiess sie die grundsätzliche Idee hinter
dem Vorstoss gut und schlug deshalb die Ablehnung der Motion Bigler, aber die
Annahme der eigenen Motion vor, gemäss der Verwaltungsangestellte mit Lohnklasse 30
und höher ihre Nebenbeschäftigungen offenlegen müssten. Dies würde rund 800
Personen betreffen, führte Kommissionssprecher Philipe Bauer (fdp, NE) im Rat aus,
und wäre entsprechend weniger aufwändig als die Umsetzung der Motion Bigler. Eine
von Mathias Zopfi (gp, GL) angeführte links-grüne Kommissionsminderheit wollte
freilich auch von der abgeschwächten Motion nichts wissen. Die Aargauer Zeitung hatte
sich bereits im Vorfeld der Debatte darüber gewundert, dass das links-grüne Lager die
von ihm in der Regel geforderte Transparenz hier nicht unterstützen wolle – schliesslich
sei doch gerade die Bundesverwaltung zunehmend Einfallstor für Lobbyisten und
Verwaltungsangestellte mit Nebenbeschäftigungen und deshalb auch anfällig für
Interessenkonflikte. Transparenz sei wichtig, nahm der Glarner Kantonsvertreter den
Ball auf. Dies gelte aber vor allem für zu wählende oder gewählte Politikerinnen und
Politiker, bei denen die Bürgerinnen und Bürger wissen müssten, welche
Interessenvertretungen sie sozusagen mit-wählen. Bei nicht gewählten
Verwaltungsangestellten gehe es eher um den Schutz der Privatsphäre. Der Bundesrat
habe in seiner Antwort auf die beiden Motionen ausgeführt, dass Kader ihre
Interessenbindungen und Nebenbeschäftigungen heute schon auswiesen, allerdings
lediglich gegenüber ihren Vorgesetzten, die sie ja eben auch auswählten und
beurteilten. Auf der Basis des Öffentlichkeitsprinzips könnten Bindungen von
Kadermitarbeitenden überdies auch von der Öffentlichkeit nachgefragt werden. Eine
Kontrollmöglichkeit – etwa durch die Medien – bestehe also durchaus heute schon.

MOTION
DATUM: 22.09.2020
MARC BÜHLMANN
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Eigentlich handle es sich also um eine Holschuld, mit der Forderung der beiden
Motionen würde diese aber in eine Bringschuld verwandelt, was nicht nur Geld koste,
sondern auch einen «destabilisierenden Effekt auf die Verwaltung» haben könnte, weil
dies Potenzial für Skandalisierungen berge. Der Bundesrat befürchtete, dass man mit
einer Annahme der Motionen nicht Transparenz, sondern ein Register schaffen würde
«für politische Interessengruppen und für Politiker [...], die, ohne Aufwand zu haben,
etwas Druck auf die Verwaltung ausüben möchten». Auch der für die Verwaltung
zuständige Finanzminister Ueli Maurer stiess in dieses Horn: Ein laufend aktualisiertes
Register für 800 Mitarbeitende sei eher «Voyeurismus» als nützlich. Mit einer aktiven
Veröffentlichung «wird es sicher zwei, drei Journalisten geben, die einen Namen finden
und dann eine Skandalgeschichte machen». Beide Motionen, auch die weniger weit
gehende Kommissionsmotion, würden deshalb eher Schaden als Nutzen mit sich
bringen, weshalb der Bundesrat deren Ablehnung beantrage. Während die Motion Bigler
deutlich versenkt wurde, kam es bei der Kommissionsmotion zu einer sehr knappen
Ablehnung von 19 zu 18 Stimmen. 5

Parlamentsmandat

Darüber, dass Interessenbindungen von Ratsmitgliedern transparenter werden müssen,
waren sich die Staatspolitischen Kommissionen beider Räte bereits mit einer
parlamentarischen Initiative Streiff-Feller (evp, BE) einig geworden. Eine Motion
Grossen (glp, BE) wollte noch einen Schritt weiter gehen und Interessenbindungen
schon vor den Wahlen offenlegen. Sämtliche National- und Ständeratskandidaten
sollten also nicht nur ihre beruflichen Tätigkeiten, sondern all ihre Mandate in
Führungs- und Aufsichtsgremien, Beiräten, Stiftungen und Interessengruppen in einem
öffentlichen Register einsehbar machen.  
In seiner Antwort begrüsste der Bundesrat zwar die Idee und betonte, dass die
Information über Interessenbindungen in der Tat eine zusätzliche Entscheidhilfe bei
Wahlen darstellen könne. Allerdings empfahl er die Motion zur Ablehnung. Erstens seien
bei den Ständeratswahlen die Kantone verantwortlich und zweitens wäre der Aufwand
bei rund 4000 Nationalratskandidaturen – bei den Wahlen 2015 hatten insgesamt 3788
Personen für ein Amt in der grossen Kammer kandidiert – viel zu gross. Zudem sei die
Aussagekraft fragwürdig, wenn es sich, wie vom Motionär vorgeschlagen, um eine
Selbstdeklaration handle. Die Exekutive verwies hier auf die Praxis bei den Wahlen: Die
Kandidierendennamen auf den Listen werden in fast allen Kantonen mit Berufsangaben
vervollständigt. Weil auch nicht geschützte Berufsbezeichnungen verwendet werden
und die gleiche Tätigkeit unterschiedlich bezeichnet werden könne, sei dies aber nur
wenig aussagekräftig. Das selbe Problem würde sich bei einer vom Motionär
geforderten Liste mit Interessenbindungen zeigen. Der Nationalrat folgte dieser
Argumentation und lehnte die Motion Grossen in der Herbstsession 2016 mit 119 zu 69
Stimmen ab. 6

MOTION
DATUM: 14.09.2016
MARC BÜHLMANN

Das einzige Mittel, das gegen «korrupte Politik» helfe, sei ein Verbot von Lobbyismus,
eröffnete Lukas Reimann (svp, SG) die Verteidigung seiner Motion bei der Ratsdebatte
während der Herbstsession 2021. Politikerinnen und Politiker müssten das Gemeinwohl
fördern und es dürfe nicht zugelassen werden, dass sie «mit eigenen Lobbybüros, die
allenfalls als Kommunikationsbüros getarnt sind, Gewinnmaximierung betreiben». Wer
sein Mandat zum privaten Nutzen missbrauche, müsse bestraft werden können,
forderte der St. Galler in seiner Motion. 
Das für das Anliegen zuständige Büro-NR listete nicht weniger als 17 Vorstösse zum
Thema auf, die in den letzten Jahren diskutiert worden seien. Es forderte Reimann auf,
seine Idee im Rahmen der parlamentarischen Initiative Rieder (mitte, VS; Pa.Iv. 19.414)
zum Thema Lobbying und Kommissionsarbeit einzubringen oder eine parlamentarische
Initiative dazu einzureichen. Folglich empfahl es die Motion mit 8 zu 1 Stimmen bei 3
Enthaltungen zur Ablehnung. Dieser Empfehlung folgte die Mehrheit der grossen
Kammer und sprach sich mit 170 zu 11 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) gegen den Vorstoss
aus. Unterstützung erhielt Reimann einzig von Teilen seiner Fraktion und von Marianne
Streiff-Feller (evp, BE). 7

MOTION
DATUM: 21.09.2021
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsorganisation

Auf Antrag seines Büros lehnte der Nationalrat eine Motion Zisyadis (pda, VD) ab, welche
verlangte, dass die Parlamentarier nicht nur ihre Interessenbindungen, sondern auch
ihre Einkommensverhältnisse deklarieren müssen. 8

MOTION
DATUM: 22.03.1996
HANS HIRTER

Mit 105 zu 70 Stimmen lehnte der Nationalrat eine Motion Reimann (svp, SG) ab, die ein
transparentes Lobbyregister gefordert hätte. Mit dem Vorstoss wollte Lukas Reimann
die Büros der beiden Räte verpflichten, Protokoll zu führen über die Personen und
Organisationen, die Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen, sowie über deren
Auftraggeber, deren eingesetzte Methoden und Mittel und deren angepeilte
Mandatsträgerinnen und -träger. Interessenvertretung sei legitim und notwendig, aber
es fehle an Transparenz. Man wisse nicht, wer wessen Interessen vertrete. Mit einem
öffentlich einsehbaren Register würde dies verbessert. 
In der Ratsdebatte machte der St. Galler SVP-Nationalrat seinem Ärger Luft, indem er
darauf hinwies, dass er seine Idee bereits 2009 eingereicht habe, diese aber damals
schon abgelehnt worden sei mit der Begründung, man sei bereits daran, etwas zu tun.
In der Tat hatte das Büro des Nationalrates mit eben dieser Argumentation für eine
Ablehnung der Motion geworben. Die SPK-NR und die SPK-SR hatten nämlich in der
Zwischenzeit einigen parlamentarischen Initiativen Folge gegeben. So sollen etwa mit
den parlamentarischen Initiativen Berberat, Caroni, Keller und Streiff-Feller der Zugang
zum Parlament, Pflichten zu Angaben über berufliche Tätigkeiten sowie zu Einkünften
und Auftraggeber der Lobbyisten geregelt werden. 9

MOTION
DATUM: 14.09.2016
MARC BÜHLMANN

Man sei bereits daran, eine Vorlage auszuarbeiten, die eine ähnliche Stossrichtung
verfolge wie die Motion Estermann (svp, LU), mit welcher die Einschränkung von
Lobbyismus im Bundeshaus gefordert wird, gab das Büro-NR als Begründung für seine
Ablehnung zum Vorstoss der Luzerner Nationalrätin zu bedenken. Auf der Basis der
parlamentarischen Initiativen Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 15.438) und Caroni (fdp, AR; Pa.Iv.
15.433) arbeite das Büro-NR eine Vorlage aus, die 2018 dem Rat vorgelegt werden soll
und mit der das Anliegen Estermann – die Beschränkung der dauerhaften
Zutrittsrechte über eine Parlamentarierin oder einen Parlamentarier auf einen
persönlichen Mitarbeitenden oder ein Familienmitglied – ebenfalls behandelt werde.
Statt eine Motion zu überweisen, scheine es dem Büro zweckmässiger, das Anliegen im
Rahmen dieser Vorlage zu besprechen. 
Der Bundesrat hatte sich noch nicht zur Motion geäussert, die Argumentation des Büros
schien im Rat aber zu verfangen. Lediglich zwölf Stimmen – zehn aus der SVP- und zwei
aus der FDP-Fraktion – sprachen sich für Annahme der Motion aus. Dagegen hielten 172
Nein-Stimmen. 10

MOTION
DATUM: 28.05.2018
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

Nur knapp, mit 89 zu 82 Stimmen (4 Enthaltungen), lehnte der Nationalrat die Motion
von Lukas Reimann (svp, SG) ab, mit der Interessenbindungen in der Judikative
offengelegt werden sollten. Man habe in diesem Rat zwar über Interessenbindungen in
der Exekutive diskutiert (Mo. 17.4127; Po. 17.3423) und in der Regel stünden ja die
Lobbyingtätigkeiten in der Legislative im Fokus. Wo aber niemand hinschaue, seien die
Tätigkeiten der Judikative, führte der Motionär bei der Ratsdebatte in der
Sommersession 2019 aus. In Zeiten, in denen das Bundesgericht Volksentscheide für
ungültig und Verordnungen für illegal erkläre, müssten auch die Interessenbindungen
der Richterinnen und Richter transparent gemacht werden. Er sei selber lange genug in
der GK gesessen, um sagen zu können, dass Richterwahlen hochpolitisch seien. 
Justizministerin Karin Keller-Sutter gab zu bedenken, dass Richterinnen und Richter
per Verfassung zu Unabhängigkeit verpflichtet seien und aussergerichtliche Tätigkeiten,
mit welchen diese Unabhängigkeit beeinträchtigt werden könnte, verboten seien. Bei
Befangenheit müsse in den Ausstand getreten werden. Diese strengen Regeln würden
ein Register mit Interessenbindungen eigentlich obsolet machen, so die Bundesrätin
weiter. Freilich gab sie am Ende ihrer Stellungnahme zu bedenken, dass Wertfreiheit
wohl nicht möglich sei, dass jeder Mensch in diesem Sinne Interessen vertrete, die auch
durch Erziehung, Umwelt oder Erfahrungen entstanden seien. 
Geschlossen gegen den Vorstoss stimmten die Fraktionen von SP, GLP, FDP und BDP.
Die Ja-Stimmen stammten von Mehrheiten der GP, der SVP und der CVP. 11

MOTION
DATUM: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN
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